
In der Senatssitzung am 10. März 2026 beschlossene Fassung 

 

Senatskanzlei 
10. Februar 2026 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 10. März 2026 
 

Bericht der Bremischen Landesmedienanstalt über die Erfüllung der Verpflichtung 
Bremens aus Artikel 11 der Europäischen Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen 

A. Problem 
Die Bremische Landesmedienanstalt hat am 12. Januar 2026 der Senatskanzlei gemäß § 45 
Abs. 2 Bremisches Landesmediengesetz (BremLMG) über die Erfüllung der Verpflichtungen 
Bremens aus Artikel 11 der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen 
hinsichtlich der Regionalsprache Niederdeutsch im Zuständigkeitsbereich der Bremischen 
Landesmedienanstalt berichtet.  
 
Der Senat ist verpflichtet, den Bericht gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 BremLMG an die Bürgerschaft 
(Landtag) weiterzuleiten. 

B. Lösung 
Der Senat leitet den Bericht vom 12. Januar 2026 an die Bürgerschaft (Landtag) mit der Bitte 
um Kenntnisnahme weiter. 
 
Der Bericht stellt Inhalte zur niederdeutschen Sprache vor, die von den privaten 
Hörfunkveranstaltern, den privaten TV-Veranstaltern und den Bürgermedien gesendet worden 
sind. Die Bremische Landesmedienanstalt geht davon aus, dass der Anteil der 
Programminhalte in niederdeutscher Sprache in den letzten Jahren stabil geblieben sei. Dies 
wird von ihr begrüßt. Für die weiteren Einzelheiten des Berichts wird auf diesen verwiesen. 

C. Alternativen 
Es werden keine Alternativen vorgeschlagen. 

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung 
Der Bericht der Bremischen Landesmedienanstalt über die Erfüllung der Verpflichtung 
Bremens aus Artikel 11 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 
führt weder zu finanziellen Auswirkungen für das Land Bremen noch sind Auswirkungen auf 
die Gleichstellung von Frauen und Männern zu erwarten. 

E. Beteiligung/ Abstimmung 
Beteiligungen oder Abstimmungen sind nicht erforderlich. 

F. Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Die beigefügte Mitteilung des Senates an die Bürgerschaft (Landtag) ist in dem zentralen 
elektronischen Informationsregister zu veröffentlichen.  
  



 

 

G. Beschluss 
1. Der Senat nimmt entsprechend der Vorlage der Senatskanzlei von dem Bericht der 
Bremischen Landesmedienanstalt über die Erfüllung der Verpflichtungen Bremens aus Artikel 
11 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen gemäß § 45 Abs. 2 
BremLMG vom 12. Januar 2026 Kenntnis. 
 
2. Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage der Senatskanzlei die beigefügte Mitteilung 
des Senats an die Bürgerschaft (Landtag) und deren Weiterleitung an die Bürgerschaft 
(Landtag) mit der Bitte um Kenntnisnahme des Berichts der Bremischen Landesmedienanstalt 
über die Erfüllung der Verpflichtungen Bremens aus Artikel 11 der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen gemäß § 45 Abs. 2 BremLMG vom 12. Januar 2026. 
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Mitteilung des Senats 
an die Bürgerschaft (Landtag) 
vom 10.03.2026 

Bericht der Bremischen Landesmedienanstalt über die Erfüllung der Verpflichtung 
Bremens aus Artikel 11 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheiten-
sprachen 

Der Senat leitet den Vierten Bericht der Bremischen Landesmedienanstalt über die Erfüllung 
der Verpflichtung Bremens aus Artikel 11 der Europäischen Charta der Regional- oder Min-
derheitensprachen vom 12. Januar 2026 an die Bürgerschaft (Landtag) mit der Bitte um Kennt-
nisnahme weiter. 
 
Der Bericht stellt Inhalte zur niederdeutschen Sprache vor, die von den privaten Hörfunkver-
anstaltern sowie den privaten TV-Veranstaltern gesendet worden sind. Die Bremische Lan-
desmedienanstalt geht davon aus, dass der Anteil der Programminhalte in niederdeutscher 
Sprache in den letzten Jahren stabil geblieben sei. Dies wird von ihr begrüßt. Für die weiteren 
Einzelheiten des Berichts wird auf diesen verwiesen.  
 
Der Senat ist verpflichtet, den Bericht gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 Bremisches Landesmedien-
gesetz an die Bürgerschaft (Landtag) weiterzuleiten. 

Beschlussempfehlung: 
Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt den Bericht der Bremischen Landesmedienanstalt über 
die Erfüllung der Verpflichtung Bremens aus Artikel 11 der Europäischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen zur Kenntnis. 
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